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Tatbestand:
Mit Schreiben vom 14. Februar 2022 stellt die CDU-Fraktion nachfolgenden Antrag:

„Die Verwaltung wird beauftragt, die Hundesteuersatzung im § 3 um folgenden Punkt zu ändern / 
zu ergänzen:

Steuerbefreiung wird auf Antrag für Hunde gewährt, die im Sinne des § 12 e Abs. 3 Behinderten-
gleichstellungsgesetz (BGG) dem Schutz und der Hilfe von beeinträchtigten Personen dienen. Eine 
Steuerbefreiung ist nur zu gewähren, wenn die Ausbildung des Hundes zum Assistenzhund im Sin-
ne der §§ 12 f und 12 g BGG nachgewiesen werden kann.“

Als Begründung des Antrags wird aufgeführt, dass der Deutsche Bundestag am 22.04.2021 mit dem 
Teilhabestärkungsgesetz auch gesetzliche Regelungen zu Assistenzhunden in Deutschland be-
schlossen habe. Diesem Gesetz habe der Bundesrat am 28.05.2021 zugestimmt und es ist schließ-
lich so am 01.07.2021 in Kraft getreten. In den weiteren Ausführungen wird zur Begründung die 
Definition für einen Assistenzhund nach § 12 e Abs. 3 BGG wiedergegeben.

Wie dem beigefügten Gesetzesauszug zum BGG zu entnehmen ist, enthält der § 12 e, Absatz 3 BGG 
eine Legaldefinition dazu, was unter einem Assistenzhund zu verstehen ist. Es wäre also eindeutig 
feststellbar, wann gegebenenfalls eine Steuerbefreiung möglich wäre und wann nicht. Im Kontext 
der bisherigen Steuerbefreiungen des § 3 unserer aktuellen Hundesteuersatzung würde sich eine 
Erweiterung um diese Steuerbefreiungsoption auch nahtlos einfügen. Welche finanziellen Auswir-
kungen eine solche Erweiterung der Steuerbefreiungsoptionen hat, kann derzeit nicht gesagt wer-
den, weil es aktuell kein Merkmal bei der Erfassung der Hunde für „Assistenzhunde“ gibt.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt 
Erkelenz parallel eine entsprechende Ergänzung der aktuellen Hundesteuersatzung bei den Steu-
erbefreiungen für „Assistenzhunde“ vorgeschlagen hat.
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Gegen eine Erweiterung der aktuellen Hundesteuersatzung bestehen aus Sicht der Verwaltung 
keine Einwände.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„...“

Finanzielle Auswirkungen:
Aktuell nicht feststellbar.

Anlagen:
Antrag der CDU-Fraktion vom 14.02.2022
Auszug aus dem BGG







Auszug aus dem Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-

rungen (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG) vom 27.04.2002, in der 

aktuellen Fassung 

 

 
§ 12e Menschen mit Behinderungen in Begleitung durch Assistenzhunde 
 

(1) Träger öffentlicher Gewalt sowie Eigentümer, Besitzer und Betreiber von beweglichen 

oder unbeweglichen Anlagen und Einrichtungen dürfen Menschen mit Behinderungen in 

Begleitung durch ihren Assistenzhund den Zutritt zu ihren typischerweise für den allge-
meinen Publikums- und Benutzungsverkehr zugänglichen Anlagen und Einrichtungen 

nicht wegen der Begleitung durch ihren Assistenzhund verweigern, soweit nicht der Zutritt 

mit Assistenzhund eine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen würde. 

Weitergehende Rechte von Menschen mit Behinderungen bleiben unberührt. 
(2) Eine nach Absatz 1 unberechtigte Verweigerung durch Träger öffentlicher Gewalt gilt 

als Benachteiligung im Sinne von § 7 Absatz 1. 

(3) Ein Assistenzhund ist ein unter Beachtung des Tierschutzes und des individuellen Be-
darfs eines Menschen mit Behinderungen speziell ausgebildeter Hund, der aufgrund seiner 

Fähigkeiten und erlernten Assistenzleistungen dazu bestimmt ist, diesem Menschen die 

selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, zu erleichtern o-
der behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen. Dies ist der Fall, wenn der Assistenz-

hund  

1. 

zusammen mit einem Menschen mit Behinderungen als Mensch-Assistenzhund-

Gemeinschaft im Sinne des § 12g zertifiziert ist oder 

2. 

von einem Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, einem Träger nach § 6 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch, einem Beihilfeträger, einem Träger der Heilfür-

sorge oder einem privaten Versicherungsunternehmen als Hilfsmittel zur Teilhabe 

oder zum Behinderungsausgleich anerkannt ist oder 
3. 

im Ausland als Assistenzhund anerkannt ist und dessen Ausbildung den Anforde-

rungen des § 12f Satz 2 entspricht oder 

4. 

zusammen mit einem Menschen mit Behinderungen als Mensch-Assistenzhund-

Gemeinschaft vor dem 1. Juli 2021  

a) 
in einer den Anforderungen des § 12f Satz 2 entsprechenden Weise ausgebildet und 

entsprechend § 12g Satz 2 erfolgreich geprüft wurde oder 

b) 
sich in einer den Anforderungen des § 12f Satz 2 entsprechenden Ausbildung be-

funden hat und innerhalb von zwölf Monaten nach dem 1. Juli 2021 diese Ausbil-

dung beendet und mit einer § 12g Satz 2 entsprechenden Prüfung erfolgreich abge-
schlossen hat. 

(4) Ein Assistenzhund ist als solcher zu kennzeichnen. 



(5) Für den Assistenzhund ist eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch ihn ver-

ursachten Personenschäden, Sachschäden und sonstigen Vermögensschäden abzuschlie-

ßen und aufrechtzuerhalten. 
(6) Für Blindenführhunde und andere Assistenzhunde, die als Hilfsmittel im Sinne des § 33 

des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gewährt werden, finden die §§ 12f bis 12k und die 

Vorgaben einer Rechtsverordnung nach § 12l Nummer 1, 2 und 4 bis 6 dieses Gesetzes kei-
ne Anwendung. 

 
 

§ 12f Ausbildung von Assistenzhunden 
 

Assistenzhund und die Gemeinschaft von Mensch und Tier (Mensch-Assistenzhund-

Gemeinschaft) bedürfen einer geeigneten Ausbildung durch eine oder begleitet von einer 

Ausbildungsstätte für Assistenzhunde (§ 12i). Gegenstand der Ausbildung sind insbesonde-

re die Schulung des Sozial- und Umweltverhaltens sowie des Gehorsams des Hundes, 

grundlegende und spezifische Hilfeleistungen des Hundes, das langfristige Funktionieren 
der Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft sowie die Vermittlung der notwendigen Kennt-

nisse und Fähigkeiten an den Halter, insbesondere im Hinblick auf die artgerechte Haltung 

des Assistenzhundes. Aufgabe der Ausbildungsstätte ist dabei nicht nur das Bereitstellen 

eines Assistenzhundes, sondern nach Abschluss der Ausbildung bei Bedarf auch die nach-
haltige Unterstützung des Assistenzhundehalters. 
 

§ 12g Prüfung von Assistenzhunden und der Mensch-Assistenzhund-

Gemeinschaft 
 

Der Abschluss der Ausbildung des Hundes und der Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft 
nach § 12f erfolgt durch eine Prüfung. Die Prüfung dient dazu, die Eignung als Assistenz-

hund und die Zusammenarbeit der Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft nachzuweisen. 

Die bestandene Prüfung ist durch ein Zertifikat eines Prüfers im Sinne von § 12j Absatz 2 zu 

bescheinigen. 
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